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a) Im Effeluengiroverkehr entfalten die Vertragsverhältnis­
se zwischen den beteiligten Depotbanken keine Schurzwir- 
kang zugunsten Dritter. Bei Wertpapieren, die im Wege der 
Drittverwahrung sammelverwahrt sind, wird der H interleger 
durch eine H aftung seiner D epotbank als Zwischenverwah- 
rerin nach § 3 Abs. 2 Satz 1 D epotG  für ein Verschulden des 
Drittverwahrers geschützt. Bei im Ausland nicht sammel­
verwahrten Wertpapieren, über die dem Hinterleger Treu- 
hand-W R-Gutschriften erteilt werden, gelten demgegenüber 
die Grundsätze der Drittschadensliquidation.
b) Eine nicht mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausge­
stattete deutsche Zweigniederlassung einer Bank mit Sitz im 
Iran ist keine Person im Sinne von Art. 11 der Verordnung 
(EG) Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 zum 
Schutz vor den Auswirkungen der extraterritorialen A nw en­
dung von einem Drittland erlassener Rechtsakte sowie von 
darauf beruhenden oder sich daraus ergebenden M aßnahmen 
und damit nicht berechtigt, nach Art. 6 Abs. 1 dieser V erord­
nung Schadensersatz zu beanspruchen.
c) Die mit einer Treuhand-W R-Gutschrift verbundene Rechts­
position des Hinterlegers ist als sonstiges Recht im Sinne des 
§ 823 Abs. 1 BGB anzusehen und genießt deliktsrechtlichen 
Schutz.
d) Das Einfrieren von im Inland und Ausland verwahrten 
Wertpapieren durch die Zentral verwahrerin von W ertpapie­
ren (Wertpapiersammelbank) auf einem Sperrkonto stellt eine 
Eigentumsverletzung bzw. Verletzung eines sonstigen Rechts 
im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB dar. Die Rechtfertigung einer 
solchen Rechtsgutsverletzung mit drohenden US-Sekundär- 
sanktionen setzt voraus, dass die wirtschaftliche Tätigkeit der 
Wertpapiersammelbank außerhalb der Europäischen U nion 
Sanktionen der Vereinigten Staaten ausgesetzt ist, die für die 
W ertpapiersammelbank unverhältnismäßige Auswirkungen 
haben können. Dabei ist im Rahmen einer Verhältnismäßig- 
keitsprüfung eine Interessenabwägung vorzunehmen.
e) Die haftungsausfüllende Kausalität zwischen der Verlet­
zung des Eigentums oder des sonstigen Rechts im Sinne des 
§ 823 Abs. 1 BGB des Hinterlegers von Wertpapieren und 
dem durch die N ichtausführung eines Verkaufsauftrags des 
Hinterlegers entstandenen Schaden ist schon dann gegeben, 
wenn der vom Hinterleger gegenüber seiner D epotbank 
gerichtete Verkaufsauftrag deswegen nicht an die W ertpa­
piersammelbank zur Ausführung weitergelcitet w ird, weil 
diese ihn wegen des von ihr vorgenommenen Einfrierens der 
Wertpapiere nicht ausgeführt hätte, wenn er im Rahmen der 
Vertragsketce an sie herangetragen worden wäre. Auf eine 
Kenntnis der W ertpapiersammelbank von dem konkreten 
Verkaufsauftrag kom m t es nicht an...............................................  202
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a) Der Ausschließungsgrund liegt auch dann vor, wenn ein 
D ritter an der Beurkundung beteiligt ist, der von der Ehefrau 
des N otars als alleinige Geschäftsführerin einer G m bH  in de­
ren Namen bevollmächtigt wird, die G m bH  bei der Beurkun­
dung von Willenserklärungen zu vertreten.
b) Das Registergericht kann die Aufnahme einer vom Notar
eingereichten Gesellschafterliste ablehnen, wenn es ohne wei­
tere Ermittlungen sichere Kenntnis davon gewinnt, dass die 
mit ihr bescheinigte Änderung in den Personen der Gesell­
schafter nicht stattgefunden hat. Eine sichere Kenntnis liegt 
nur vor, wenn diese in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
offensichtlich keinem Zweifel unterliegt.....................................  237

a) Die unwiderlegliche Vermurung des § 123 Abs. 4 Satz 5 
AktG gilt nur für die in § 123 Abs. 4 AktG genannten 
Nachweise und ist nicht auf davon abweichende Satzungs­
bestimmungen über die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts an­
wendbar.
b) Für eine Inhaberaktien ausgebende nicht börsennotierte
Aktiengesellschaft begründet § 123 Abs. 3 Halbsatz 1 AktG 
weitgehende Satzungsfreiheit, wie sie den Nachweis der Be­
rechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 
Ausübung des Stimmrechts ausgestaltet...................................... 253
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